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Editorial

Geschätzte Kundinnen und Kunden,

die letzten drei Jahre haben jedem Unternehmer viel abverlangt. Viele 
Unternehmer agieren seit längerer Zeit im Krisenmodus und versu-
chen, die wichtigsten Probleme zu lösen. Es zeichnet sich jedoch ab, 
dass das Umfeld eines jeden Unternehmers auch in Zukunft heraus-
fordernd bleiben wird.

Das Tempo, indem sich die globalisierte Welt bewegt, wird zunehmend 
schneller. Neben der benötigten Flexibilität um sich darauf einstellen 
zu können, kann auch eine langfristige Strategie und in gewissen Be-
reichen ein Plan B entscheidend für die zukünftige positive Entwicklung 
jedes Unternehmens werden. Wir bei UNICONSULT unterstützen Sie 
auch gerne bei kurz- oder langfristigen Unternehmensplanungen in-
klusive verschiedener Szenarien (z.B. best, middle and worst case), um 
Ihnen die bestmögliche Entscheidungsgrundlage zu liefern.

Auch wir haben vor Kurzem einen strategischen Wechsel vollzogen. 
Mit 15. Mai übersiedelten wir unsere Uttendorfer-Kanzlei in die Be-
zirkshauptstadt Braunau. Einen ersten Einblick in die neue Kanzlei 
dürfen wir Ihnen bereits in dieser Ausgabe geben. Wir freuen uns 
sehr, Sie bald persönlich in Braunau begrüßen zu dürfen.

Eine gewisse Strategie ist auch bei einer weiteren Herausforderung 
gefragt – Fachkräfte finden und behalten. Der Mangel an Personal 
ist nahezu in jeder Branche angekommen und die Mangelberufsliste 
wird jährlich erweitert. In bestimmten Bereichen insbesondere in der 
Verwaltung kann womöglich durch neue Technologien im Bereich der 
Künstlichen Intelligenz (KI) eine gewisse Erleichterung der Situation 
geschaffen werden. Die Einsatzbereiche für KI werden sich in den 
nächsten Jahren vermutlich erheblich vergrößern. Den Personalbedarf 
in vielen anderen Bereichen wird es weiterhin geben und der Wett-
kampf um Fachkräfte ist bereits in vollem Gange. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich als Arbeitgeber von ande-
ren Unternehmen abzuheben. Eine Möglichkeit ist der Benefit einer 
Bezugsumwandlung bei emissionsfreien Fahrzeugen. Darüber wer-
den Sie in dieser Ausgabe unsere Experten Mag. Roman Simmer und 
Christina Wilflingseder LL.M. informieren. Den Arbeitgeber als Mar-
ke wird Romana Hargassner BA genauer erklären und einen Über-
blick über die steuerlichen Änderungen im Jahr 2023 wird Ihnen  
Mag. Sandra Hangöbl geben. 
Außerdem dürfen wir Ihnen auch wieder viele neue Mitarbeiter, unsere 
Jubilare sowie Prüfungserfolge vorstellen und noch vieles mehr. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen 
wunderschönen Sommer.

Ihr Markus Penco

Mag. Markus Penco
Partner bei UNICONSULT

    Vielen Dank für 
   IHR VERTRAUEN 
        in UNICONSULT 
   und in unsere Mitarbeiter.
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Derzeit immer beliebter werden Modelle, in denen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern Fahrräder und / oder E-Autos zur privaten Nutzung überlassen. 
Bei Fahrrädern muss es sich nicht ausschließlich um E-Bikes handeln, da auch konventionelle Fahrräder einen CO2 Emissionswert von Null aufwei-
sen. Diese Möglichkeit stellt einen nicht unwesentlichen Vorteil aus dem Dienstverhältnis dar und kann daher auch vorteilhaft für Sie als Arbeitge-
ber sein, um sich im Wettbewerb um den besten Mitarbeiter von anderen Unternehmen abzuheben.

Bezugsumwandlung als Benefit

Selbstverständlich können Sie als Unternehmer Ihren Mitarbeitern 
diese Benefits zusätzlich zum normalen Arbeitsentgelt gewähren. 
Zusätzlich zu bereits erfolgten Gehaltserhöhungen im Jahr 2023  
zwischen 8 % und 10 % und steigenden Kosten im Energiesektor, er-
scheint jedoch eine weitere Gewährung von Autos oder Fahrrädern 
nur schwer zu stemmen.

Daher besteht nun für Sie als Arbeitgeber die Möglichkeit, sogenann-
te Bezugsumwandlungen mit Ihren Mitarbeitern zu vereinbaren. Bei 
dieser Variante ist es möglich, das bisherige Bruttoentgelt für einen 
befristeten oder unbefristeten Zeitraum zu verringern (sog. Gehalts-
umwandlung). Im Gegenzug erhält der Mitarbeiter hierfür ein Fahrrad 
und / oder ein E-Auto, auch zur privaten Nutzung, zur Verfügung ge-
stellt. Diese Umwandlung hat den Vorteil, dass die Mitarbeiter diese 
Ausgaben nicht mit Ihrem bereits versteuerten Nettoentgelt tätigen 
müssen und es dadurch zu einer Ersparnis in der Lohnsteuer und bei 
den Sozialversicherungsbeiträgen kommt. Sie als Unternehmer profi-
tieren auch mit einer Reduktion der Dienstgeberbeiträge zur Sozial-
versicherung sowie mit dem Dienstgeberbeitrag, dem Zuschlag zum 

Dienstgeberbeitrag und der Kommunalsteuer, was wiederum zur Sen-
kung Ihrer Lohn- und Gehaltskosten beitragen kann.
Für die Privatnutzung dieser Fahrzeuge mit einem CO2 Emissionswert 
von Null ist weder in der Lohnsteuer noch in der Sozialversicherung 
ein abgabenpflichtiger Sachbezug anzusetzen. Das Ausmaß der Ent-
geltsreduktion kann frei zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ver-
einbart werden. Es ist nicht zwingend notwendig, dass die Kürzung 
mit der Leasingrate oder mit der monatlichen Abschreibung für das 
Fahrzeug ident ist. Vielmehr kann der Arbeitgeber auch einen Teil der 
Kosten endgültig tragen. 

Eine Reduktion des Bruttoentgelts ist nur insoweit möglich, als das 
verbleibende monatliche Bruttogehalt bzw. der verbleibende monat-
liche Bruttolohn noch zumindest dem kollektivvertraglichen Mindest-
entgelt entspricht. Eine solche Vertragsänderung führt in der Sozial-
versicherung natürlich zur Konsequenz, dass die Geldleistungen aus 
der Sozialversicherung, wie insbesondere Krankengeld, Wochengeld, 
Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung bzw. Pensionen auch 
von der reduzierten Beitragsgrundlage bemessen werden.

Mitarbeiter Benefits: Bezugsumwandlung  
bei emissionsfreien Fahrzeugen (Fahrräder & E-Auto)

Mag. Roman Simmer
Geschäftsführender Partner bei UNICONSULT

Christina Wilflingseder LL.M.
Steuerberaterin bei UNICONSULT
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Mitarbeiter Benefits: Bezugsumwandlung  
bei emissionsfreien Fahrzeugen (Fahrräder & E-Auto)

Grundsätzlich führt eine Verminderung des Bruttoentgelts dazu, dass sich auch die sonstigen arbeits-
rechtlichen Ansprüche, wie insbesondere Sonderzahlungen, Urlaubsentgelt, Krankenentgelt 
sowie die Entlohnung für Mehr- und Überstunden entsprechend vermindern, da für 
diese immer das Bruttoentgelt die Basis darstellt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
können auch vereinbaren, dass die sonstigen Entgelte weiterhin in ungekürzter 
Höhe ausbezahlt werden. Die Beiträge sind dann von der unverminderten 
Beitragsgrundlage abzuführen. Eine erhöhte Gewährung dieser sonstigen 
Bezüge kann bei grundsätzlich gleichmäßigen Bruttoentgelten zu einer 
Sechstelüberschreitung und somit zu einem Nachteil in der Lohnsteuer 
bei den Sonderzahlungen führen. Bei freiwillig erhöhten Überstunden-
entgelten ist darüber hinaus noch zu beachten, dass die Überstunden-
zuschläge nur auf Basis des reduzierten laufenden Entgelts steuerlich 
begünstigt sind.

Um eine Benachteiligung Ihrer Mitarbeiter in der Lohnsteuer auf der einen 
Seite und eine zusätzliche Verkomplizierung der Lohnverrechnung auf der 
anderen Seite zu vermeiden, empfehlen wir die Bezugsumwandlung auf  
Basis von 14 Gehältern (inkl. Sonderzahlungen) zu berechnen. Gerne unter-
stützen wir Sie bei diesen Berechnungen.

Varianten der Bezugsumwandlung

      Auch bei UNICONSULT 
bieten wir unseren Mitarbeitern
      die Möglichkeit zum 

 (E-)BIKE LEASING
         in Form einer 
Gehaltsumwandlung.
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Nach drei Jahren, in denen in den Medien auch im Bereich des Steuerrechts die Pandemie und die daraus bedingten Förderungen 
dominiert haben, kehrt in diesem Bereich nun wieder etwas Ruhe ein. Nachfolgend möchten wir Ihnen einen Überblick über einige 
wichtige steuerliche Änderungen im Jahr 2023 geben. 

Überblick über steuerliche Änderungen im Jahr 2023

Kleinunternehmerpauschale

Kleinunternehmer können entweder ihren Gewinn basierend auf der 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ermitteln oder die Kleinunterneh-
mer-Pauschale anwenden. Bei der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
werden die tatsächlichen Betriebsausgaben abgesetzt, während bei 
der Kleinunternehmer-Pauschale, die seit der Veranlagung 2020 ab-
setzbar ist, die Ausgaben pauschal – entweder in Höhe von 45 % oder 
bei Dienstleistungsbetrieben in Höhe von 20 % der Einnahmen ermittelt 
werden. Die Grenze für die Anwendung dieser Pauschalierungsmöglich-
keit erhöht sich ab 2023 von € 35.000 netto auf € 40.000 netto. Ach-
tung: In der Umsatzsteuer bleibt die Kleinunternehmergrenze in Höhe 
von € 35.000 netto hingegen unverändert bestehen.  

Grenze geringwertige Wirtschaftsgüter

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind Anschaffungen des Anlagever-
mögens, die als sofortige Betriebsausgabe abgesetzt werden können 
und nicht über mehrere Jahre abgeschrieben werden müssen. Die 
Grenze von € 800 wird ab 2023 auf € 1.000 angehoben. 

Körperschaftsteuer

Die Körperschaftsteuer wird im Jahr 2023 von 25 % auf 24 % und im 
Jahr 2024 auf 23 % gesenkt. 

Investitionsfreibetrag (IFB)

Der Investitionsfreibetrag ist im § 11 Einkommensteuergesetz (EStG) 
geregelt und kann für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagever-
mögens, die ab dem 01.01.2023 angeschafft oder hergestellt werden, 
als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. Der Investitionsfrei-
betrag beträgt 10 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten und 
15 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Wirtschaftsgü-
tern, deren Anschaffung oder Herstellung dem Bereich der Ökolo-
gisierung zuzuordnen ist. Der Investitionsfreibetrag ist mit Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten von € 1.000.000 im Wirtschaftsjahr 
gedeckelt. Der IFB beeinflusst nicht die Abschreibung. Bei Inan-
spruchnahme einer Pauschalierung steht der IFB nicht zu. 

Begünstigt für den IFB sind Wirtschaftsgüter, die:
1.  eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von mindestens vier  

Jahren haben
2.  inländischen Betrieben oder inländischen Betriebstätten zuzu-

rechnen sind, wenn der Betrieb oder die Betriebstätte der Erzie-
lung von betrieblichen Einkünften dient 

Nicht begünstigt sind:
•  Wirtschaftsgüter, die zur Deckung eines investitionsbedingten 

Gewinnfreibetrages herangezogen werden
•  Wirtschaftsgüter, für die in § 8 EStG ausdrücklich eine Sonder-

form der Absetzung für Abnutzung vorgesehen ist (Gebäude, 
PKW und Kombi mit Ausnahme von Elektrofahrzeugen und Fahr-
schulfahrzeugen und Taxis)

• Geringwertige Wirtschaftsgüter
•  Unkörperliche Wirtschaftsgüter, die nicht den Bereichen Digitalisie-

rung, Ökologisierung oder Gesundheit  / Life Science zuzuordnen sind
• Gebrauchte Wirtschaftsgüter 
•  Anlagen, die der Förderung, dem Transport oder der Speicherung 

fossiler Energieträger dienen sowie Anlagen, die fossile Energie-
träger direkt nutzen 

Damit der IFB geltend gemacht werden kann, muss der Freibetrag in 
der Steuererklärung ausgewiesen werden. Des Weiteren ist der IFB 
wie beim investitionsbedingten Gewinnfreibetrag im Anlagenver-
zeichnis zu erfassen. Zur Nachversteuerung kommt es, wenn Wirt-
schaftsgüter, für die der IFB geltend gemacht wurde vor Ablauf der 
Behaltefrist von vier Jahren aus dem Betriebsvermögen ausscheiden. 

Mag. Sandra Hangöbl
Partnerin bei UNICONSULT
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Überblick über steuerliche Änderungen im Jahr 2023

Umsatzsteuerverzinsung

Bisher war die Verzinsung im Bereich der Umsatzsteuer nicht in der 
Bundesabgabenordnung (BAO) geregelt. Um unionsrechtlichen Vor-
gaben zu entsprechen, wurde mit dem Abgabenänderungsgesetz 
2022 § 205c BAO neu geregelt. Zu einer Umsatzsteuerverzinsung 
kommt es sowohl bei Gutschriften als auch bei Nachforderungen, 
sofern die Umsatzsteuerzinsen mindestens € 50 betragen. Ansonsten 
unterbleibt eine Festsetzung des Betrages. Die Umsatzsteuerzinsen 
betragen 2 % über dem Basiszinssatz.

Erweiterung bei Dreiecksgeschäften

Im Bereich der Dreiecksgeschäfte gab es in der EU unterschiedliche Re-
gelungen. Um eine Harmonisierung sicherzustellen, kam es im Rahmen 
des Abgabenänderungsgesetzes 2022 zu einer Anpassung des öster-
reichischen Umsatzsteuergesetzes. Die Regelung ist ab 01.01.2023 an-
wendbar. So ist zukünftig die Vereinfachungsregel für Dreiecksgeschäfte 
auch auf Reihengeschäfte mit mehr als drei Beteiligte anwendbar, wenn 
Unternehmer mit einer UID-Nummer des selben Landes am Beginn oder 
Ende der Warenbewegung stehen. 

IFB GFB

Kapitalgesellschaften anwendbar Ja Nein

Bemessungsgrundlage Anschaffungs- / Herstellungskosten Gewinn

Höhe 10 % / 15 % 4,5 % / 7 % / 13 % / 15 %

Deckelung
€ 100.000 (10 %) oder  
€ 150.000 (15 %)

€ 45.950

Geltendmachung
Im Jahr der Anschaffung / Herstellung, 
wahlweise auch von aktivierten Teilbeträ-
gen der Anschaffungs- oder Herstellkosten

Im Jahr der Anschaffung / Herstellung

Gebäude Nicht begünstigt Begünstigt

Unkörperliche Wirtschaftsgüter Eingeschränkt begünstigt Nicht begünstigt

Wertpapiere Nicht begünstigt Eingeschränkt begünstigt

Verlust durch Anwendung möglich Ja Nein

Beispiel: 
Ein Pole (PL) bestellt Waren bei einem österreichischen Unternehmer (AT), 
dieser bestellt sie bei seinem Lieferanten in Frankreich (FR1), welcher wie-
der bei seinem Lieferanten in Frankreich (FR2) bestellt. Den Transportauf-
trag erteilt FR1. Die Waren werden von Frankreich nach Polen transportiert. 
Alle Unternehmer treten unter der UID-Nummer ihres Sitzstaates auf. 

Ab 01.01.2023 kommen wir zu folgender Lösung:
FR1 verwendet seine französische UID-Nummer. Er gibt den Transport-
auftrag. Die bewegte Lieferung findet zwischen FR1 und AT statt. AT 
ist somit Erwerber und kann die Vereinfachungsregel des Dreiecksge-
schäfts anwenden. Ein Dreiecksgeschäft liegt zwischen FR1-AT-PL vor. 
AT  bewirkt somit einen innergemeinschaftlichen Erwerb in Polen. Die 
Steuerschuld bei der polnischen Inlandslieferung geht von AT auf PL über.  

Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen kurzen Überblick über die steuer-
lichen Neuerungen im Bereich der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer 
und Umsatzsteuer verschaffen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich 
 jederzeit gerne an Ihren Betreuer bei UNICONSULT.

Warenbewegung:  FR2  >  FR1  >  AT  >  PL

  Lieferung vo FR2 in Frankreich zu PL in Polen

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen kurzen Überblick über die Unterschiede zwischen dem IFB und dem investitionsbedingten 
Gewinnfreibetrag (GFB).
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Was gibt es Neues
in den UNICONSULT Kanzleien?

      Herzlich willkommen bei UNICONSULT 
            und herzlichen Glückwunsch zu den 
           JUBILÄEN und ERFOLGEN!

Neue Mitarbeiter

 Ried i. I.: Christine Berer als Buchhalterin

 Ried i. I.: Mag. Lydia Rabengruber als Steuerberaterin

 Ried i. I.: Magdalena Scherzer als Assistentin in der Personalverrechnung

 Ried i. I.:  Elisa Thalhammer als Buchhalterin

 Ried i. I.: Jasmin Hölzl als Buchhalterin

 Schärding:  Lisa Tuma als Buchhalterin

 Braunau: Martina Weiß im Front- und Back-Office

1

2

3

4

5

6

7

Gratulationen

 Ried i. I.:  Lena Spindler hat die Personalverrechnerprüfung mit  
ausgezeichnetem Erfolg bestanden.

 Ried i. I.:  Jenny Wienroither hat die Personalverrechnerprüfung mit  
gutem Erfolg bestanden.

 Peuerbach.:  Sabrina Entholzer hat die Bilanzbuchhalterprüfung bestanden.

8

9

10

Firmenjubiläum 10 Jahre

 Ried i. I.: Christina Reichinger11

Firmenjubiläum 20 Jahre

 Ried i. I.: Christa Straif12

Steuerberaterprüfung

 Ried i. I.:  Mag. Alexander Pichler hat die Steuerberaterprüfung  
erfolgreich bestanden

 Ried i. I.:  Anika Lughofer LL.B. hat die Steuerberaterprüfung  
erfolgreich bestanden

13

14

1

66

11111311
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Was gibt es Neues
in den UNICONSULT Kanzleien?

2 33 4 5

77

813 914

108 1210

1312

119
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Was gibt es Neues
in den UNICONSULT Kanzleien?

Standortverlegung von Uttendorf nach Braunau

Mit 15. Mai 2023 haben wir unsere Uttendorfer-Kanzlei nach Braunau 
übersiedelt. Zentral am Stadtplatz Braunau gelegen, im 2. und 3. Stock 
des neu renovierten Gebäudes der Volksbank finden sich ab sofort die 
modernen Büroräumlichkeiten von UNICONSULT. Ein großer DANK gilt 
unseren Mitarbeitern, welche die vergangenen Wochen mit viel Einsatz 
mitangepackt haben – DANKE. 

Einen ersten Einblick in unsere neuen Büroräumlichkeiten dürfen wir Ih-
nen in dieser Ausgabe bereits geben, wir freuen uns aber sehr, Sie hof-
fentlich schon bald persönlich bei uns in Braunau begrüßen zu dürfen.

Unsere neue Adresse 
der Kanzlei in Braunau:

UNICONSULT Steuerberatungs GmbH & Co KG
Stadtplatz 9  I  5280 Braunau

Tel. +43 50885-7  I  E-Mail: braunau@uniconsult.at

6x in Oberösterreich

UTTENDORF

BRAUNAU

6x in Oberösterreich
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Dr. Josef Rumpl
Geschäftsführender Partner bei UNICONSULT

Wer ist davon betroffen?

In den Anwendungsbereich der verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichter-
stattung gemäß CSRD fallen nunmehr sämtliche kapitalmarktorientierten 
sowie alle „großen“ Unternehmen mit Sitz in einem EU-Mitgliedsland. 
Als „groß“ gelten jene Unternehmen, die zwei der folgenden drei großen 
Kategorien in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren erfüllen:

• 250 Mitarbeiter
• € 40 Mio. Umsätze
• € 20 Mio. Bilanzsumme

In Österreich sind von der Berichtspflicht rund 2300 Unternehmen betrof-
fen. Dieser Nachhaltigkeitsbericht ist zusammen mit dem Jahresabschluss 
vom Wirtschaftsprüfer zu prüfen und zu veröffentlichen. Zusätzlich sind 
Unternehmen auch indirektem Druck ausgesetzt. Dieser reicht vom Wett-
bewerb innerhalb der Märkte über die Erwartungshaltung entlang der 
Wertschöpfungskette bis hin zu den unterschiedlichen Anforderungen 
der Stakeholder wie Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter oder Banken.

Betroffen sind auch kleinere Unternehmen, welche Zulieferanten für 
 börsennotierte Unternehmen sind. Der grüne Unternehmenswandel stellt 
Firmen vor große Herausforderungen.

Sie möchten mehr zum Thema CSRD erfahren bzw. sich individuell be-
raten lassen? Kontaktieren Sie Ihren UNICONSULT-Berater – wir infor-
mieren Sie gerne.

CSRD – Corporate Sustainability Reporting
Die neue Nachhaltigkeitsberichterstattung ab 2025
Im Rahmen dieser Berichtspflicht hat eine Auseinandersetzung mit den ESG-Faktoren Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (verant-
wortliche Unternehmensführung) zu erfolgen. Mit dem European Green Deal hat die Europäische Kommission ein umfangreiches Programm ausgerufen, 
mit dem Ziel, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen.
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Global werden immer mehr Umsätze über Online-Plattformen erwirtschaftet. Nicht immer ist dabei eine ordnungsgemäße 
Versteuerung (Umsatzsteuer, Ertragsteuern) sichergestellt.

DAC 7: Meldepflichten für digitale Plattformbetreiber – 
das digitale Plattformen-Meldepflichtgesetz

Die EU hat mit der Änderung der EU-Amtshilferichtlinie über die Zusammen-
arbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (abgekürzt 
„DAC7“) daher neue Maßnahmen implementiert, damit die Steuertranspa-
renz im Bereich der digitalen Wirtschaft erhöht wird. Die Zusammenarbeit 
und Abstimmung der Finanzverwaltungen der EU untereinander wird damit 
weiter ausgebaut. Die Informationslage der Finanzverwaltungen wird damit 
wesentlich verbessert. 
Bereits seit 01.01.2023 müssen die von DAC7 umfassten Plattformbetreiber 
meldepflichtige Verkäufer identifizieren, Informationen über deren relevante 
Tätigkeiten sammeln und an die zuständigen Behörden melden. Informatio-
nen für den Meldezeitraum 2023 sind dabei bis zum 31.01.2024 an 
das Finanzamt Österreich zu übermitteln. Die gemeldeten Informationen wer-
den automatisch zwischen den EU-Mitgliedstaaten der europäischen Union 
ausgetauscht. Die Umsetzung der Richtlinie wurde in Österreich durch das 
Digitale Plattformen-Meldepflichtgesetz (DPMG) umgesetzt – Abgaben-
änderungsgesetz 2022.

Von den Auswirkungen der neuen gesetzlichen Regelungen sind eine Vielzahl 
von Unternehmen aus diversen Branchen betroffen. Unmittelbar vom Gel-
tungsbereich der DAC7 sind Betreiber digitaler Plattformen (sog. „meldende 
Plattformbetreiber“) umfasst. Die Definition der digitalen Plattform ist weit 
gefasst und deckt Software, einschließlich Websites und (mobile) Anwendun-
gen ab, die es Verkäufern ermöglicht, mit anderen Nutzern in Verbindung zu 
stehen, um direkt oder indirekt eine relevante Tätigkeit für diese Nutzer aus-
zuüben. Wichtige Parameter dabei sind, dass der Vertrag elektronisch über 
die Plattform abgeschlossen wird und, dass die Zahlungsabwicklung direkt 
oder zumindest indirekt über die Plattform erfolgen muss. Klassische Online-
Shops von Unternehmen sind von der Meldeverpflichtung ausgenommen.

Welche meldepflichtige relevante Tätigkeit 
sieht das DPMG vor?

•  Den Verkauf von Waren
  Der Verkauf von Waren ist grundsätzlich eine relevante Tätigkeit. 

Lediglich Verkäufe von unkörperlichen Waren, wie etwa digitale 
Inhalte, Kryptowährungen oder NTFs (Non-Fungible-Token) sind 
nicht von dieser Kategorie erfasst.

• Vermietung und Verpachtung von unbeweglichem Vermögen
  Die Vermietung und Verpachtung unabhängig von einem zivil-

rechtlichen Bestandsvertrag ist eine relevante Tätigkeit, wobei 
unter Immobilie jegliches unbewegliche Vermögen zu verstehen 
ist, das Wohn- und Gewerbeimmobilien umfasst wie auch Park-
plätze. Die Dauer oder die Art und Nutzung des vermieteten oder 
verpachteten unbeweglichen Vermögens ist nicht relevant.

•  Persönliche Dienstleistungen
  Persönliche Dienstleistungen sind zeitlich begrenzte oder aufga-

benbezogene Arbeiten, die von einer oder mehreren natürlichen 

Welche Informationen müssen erhoben werden?

Die Plattformbetreiber müssen folgende Informationen für jeden 
Verkäufer erheben:
• Name und Hauptanschrift
• Steueridentifikationsnummer, falls nicht vorhanden: Geburtsort
• gegebenenfalls Mehrwertsteueridentifikationsnummer
• Geburtsdatum

Sind die Verkäufer auf der Plattform juristische Personen, sind außer-
dem folgende Daten relevant:
• Firmenname
•  Handelsregisternummer in DE / Firmenbuchnummer in AUT
•  gegebenenfalls Informationen über das Bestehen einer Betriebsstät-

te in der EU, über die relevante Aktivitäten ausgeübt werden

Im Rahmen der Vermietung unbeweglichen Vermögens muss zusätzlich 
erfasst werden:
• Anschrift jeder inserierten Immobilieneinheit
• Nummer des Grundbucheintrags
•  Daten oder Informationen als Nachweis zu den Eigentumsverhältnissen

Daneben ist jedenfalls die Summe der Vergütungen bzw. Gutschrif-
ten pro Quartal und die Anzahl der ausgeübten relevanten Tätig-
keiten zu erheben. Daneben sind die Gebühren, Provisionen oder 
Steuern, die pro Quartal vom Plattformbetreiber einbehalten oder be-
rechnet wurden, zu melden. Wird unbewegliches Vermögen vermietet, 
so ist neben Anschrift und Grundbucheintrag jene Anzahl an Tagen 
zu erfassen, an denen die inserierte Immobilieneinheit vermietet war 
sowie die Art der inserierten Immobilieneinheit.

Personen ausgeführt werden (selbständig oder auf Rechnung des 
Rechtsträgers). Die Dienstleistung kann online oder offline durchge-
führt werden (Reinigungsdienste, Essenslieferdienste, handwerkliche 
Tätigkeiten oder unterrichtende Tätigkeiten etc.). Auch lang andau-
ernde Tätigkeiten sind mit umfasst.

•  Die Vermietung jeglicher Verkehrsmittel
  Umfasst sind alle Landfahrzeuge (z.B. landwirtschaftliche Fahrzeu-

ge, Fahrräder und Elektroscooter) sowie auch Luft- und Wasserfahr-
zeuge, die der Beförderung von Personen oder Gütern dienen – die 
Motorisierung ist irrelevant.

     Klassische ONLINESHOPS von     
            Unternehmen sind von der
MELDEPFLICHT ausgeschlossen.     
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DAC 7: Meldepflichten für digitale Plattformbetreiber – 
das digitale Plattformen-Meldepflichtgesetz

Wie wird die Meldeverpflichtung durchgesetzt?

Das DPMG sieht Geldstrafen vor, welche vor allem die Verletzung der Re-
gistrierungspflicht und die Verletzung der Meldepflicht verhindern soll. 
Die Registrierungspflicht für den Plattformbetreiber entsteht jähr-
lich neu. Bei Vorsatz beläuft sich die Geldstrafe auf maximal  
€ 200.000 und bei grob fahrlässiger Begehung höchstens auf  
€ 100.000. Eine strafbefreiende Selbstanzeige ist ausgeschlossen.

Weitere Fragen zum Thema? 

Ihr UNICONSULT-Berater steht Ihnen jederzeit gerne bei weiteren Fra-
gen zur Verfügung und unterstützt Sie, sofern Sie eine Meldeverpflich-
tung nach dem DPMG identifizieren.

  

Mag. Rene Orth
Partner bei UNICONSULT

Wie sicher sind Immobilien vor der Inflation? 
Diese Frage wird uns bei UNICONSULT von unseren  
Klienten häufig gestellt.

Den größten Schutz vor Inflation haben Sie, wenn die Im-
mobilie von Ihnen selbst genutzt wird, sie sich in einem 
guten Zustand befindet und vollständig bezahlt ist. Für 
eine Immobilie (insbesondere eine vermietete) steigen 
bei einer Inflation die Kosten. Diese sind durch Ein-
nahmen meist schwierig zu kompensieren, können aber 
möglicherweise durch eine Wertsteigerung der Immobilie 
ausgeglichen werden.
Anders sieht der Inflationsschutz bei Immobilien aus, die 
vermietet werden. Zwar steigt bei einer Inflation der Wert 
der Immobilie, jedoch auch die Kosten für diese. Während 
der Wert der Immobilie steigt, sinkt gleichzeitig der Wert 
des Geldes, welches der Vermieter vom Mieter erhält. Ein 
Ausgleich kann in der Regel nur durch eine Erhöhung 
der Miete erfolgen – was jedoch nicht immer möglich ist. 
Zu beachten ist bei der Bewertung des Inflationsschutzes 
von Immobilien außerdem auch immer der Einzelfall.

Auch auf neue oder renovierungsbedürftige Immobilien 
wirkt sich eine Inflation unterschiedlich aus. In der Re-
gel eignen sich neue Immobilien besser zum Schutz vor 
Inflation als renovierungsbedürftige Immobilien. Stehen 
Renovierungen an, dann verkehrt sich ihre Inflations- 
sicherheit in das Gegenteil. 

Weiters muss beachtet werden, dass Schulden während 
einer (zunehmenden) Inflation weiterhin bezahlt werden 
müssen. Steigt das Einkommen also nicht gleichermaßen 
oder stärker als die Inflationsrate, kann das schwierig wer-
den. Zwar bleiben die Schulden konstant, aber die Lebens-
haltungskosten steigen und müssen beglichen werden. 

Wer jedoch eine günstige, langfristige Finanzierung hat 
und sich dafür eine Immobilie kauft, profitiert von Infla-
tionsphasen – eine anhaltende Zahlungsfähigkeit immer 
vorausgesetzt. Nähere Informationen zum Thema erhalten 
Sie gerne bei Ihrem UNICONSULT-Berater.

Dr. Josef Rumpl
Geschäftsführender Partner bei UNICONSULT

Inflation und 
Immobilien

     Der EINZELFALL  ist bei 
                  der Bewertung des 
   INFLATIONSSCHUTZES 
           von Immobilien immer 
                      zu beachten.       
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In den letzten Jahren hat sich der Arbeitsmarkt stark verändert. Megatrends wie der demographische Wandel, Bildungsexpansion 
(Anteil der Akademiker steigt), Digitalisierung, der Wandel der Einstellung zur Arbeit und vieles mehr, sind Faktoren weshalb wir heute 
einen Fachkräftemangel haben. Gute Mitarbeiter sind Mangelware. 42 % der deutschen mittelständischen Unternehmen geben den 
Fachkräftemangel als ihre größte Sorge an. 

Der Arbeitsmarkt 
in ständiger Veränderung

Die großen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges haben 
auch den Arbeitsmarkt stark getroffen. Sicherheit und Beständigkeit sind 
für die Menschen in Zeiten wie diesen sehr wichtig. All diese Faktoren 
müssen in der Personalsuche berücksichtigt werden und haben die Auf-
gaben in der Führung im Unternehmen verändert.

Der Fachkräftemangel hat sich schon vor vielen Jahren angekündigt und 
trifft sehr viele Unternehmen. Laut einer Studie von Ernst & Young ist die 
Rekrutierung von Fachkräften so schwierig wie nie zuvor: 83 % haben 
Probleme, geeignete Fachkräfte zu finden. Die Partner von UNICONSULT 
haben jeden Tag mit Unternehmern aus den verschiedensten Branchen zu 
tun. In den Gesprächen mit unseren Klienten ist das Thema „Personalsu-
che“ nicht mehr wegzudenken. Jeder Unternehmer hat Sorgen, die Auf-
träge nicht mehr abarbeiten zu können, da zu wenig Personal da ist und 
sich die Suche nach Personal sehr schwierig gestaltet. Der österreichische 
Mittelstand wurde in einer Studie von Ernst & Young gefragt: „Was tut Ihr 
Unternehmen, um geeignete Fachkräfte für sich zu gewinnen?“. Wie in der 
Abbildung zu sehen ist, ist die Antwort mit „Mund zu Mund-Werbung – 
eigene Mitarbeiter zu Botschaftern machen“, die intensivste Maßnahme. 
Ich bin überzeugt davon, dass diese Maßnahme die wichtigste Maßnahme 
ist. Jeder Mitarbeiter, der zufrieden ist, der seine Arbeit gerne macht, der 
sich wohl fühlt, der in einem guten Team arbeitet, der mit seinem Vorge-
setzten einen guten Austausch hat und gefördert und gefordert wird, wird 
von sich aus nicht den Arbeitsplatz wechseln und diese positiven Aspekte 
in seiner Arbeit auch nach außen tragen. Zufriedene Mitarbeiter sind die 
wichtigen „Influencer“ die Unternehmer brauchen, um Personal zu finden. 

Die Maßnahmen in den Bereichen Personalmarketing (Employer Branding), 
Recruiting, Human Resources, Personalentwicklung und die Führungsver-
antwortung der Führungskräfte braucht es, um am Ende diese Mitarbeiter-
zufriedenheit zu erzielen. Das heißt für Unternehmer und Führungskräfte 
viel Zeit und Ressourcen zu geben, um langfristig ein starkes Team zu ha-
ben und nach außen eine attraktive Arbeitergebermarke aufzubauen.

Romana Hargassner BA
Leitung Kanzleimanagement, Head of Marketing / HR

Die ständige Weiterentwicklung der Möglichkei-
ten für Mitarbeiter steht im Mittelpunkt. 

UNICONSULT hat im Rahmen der UNICONSULT-Akademie das Angebot 
für die Mitarbeiter erweitert. So steht für die Führungskräfte ein 2-tägiger 
Workshop jährlich fix auf dem Programm, in der Personalverrechnung 
wurde als Unterstützung ein externer Trainer zur Einschulung neuer Mit-
arbeiter organisiert und für unsere Consultants wurde ein Trainingspro-
gramm entwickelt. Die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist 
uns sehr wichtig und auch die „soft-skills“ im Bereich Kommunikation 
und Führung. Speziell für Mütter haben wir im letzten Jahr zum ersten 
Mal eine Kinderferienbetreuung angeboten – diese war ein großer Er-
folg und hat die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert. Mit der 
Gleitzeit und der individuellen Arbeitszeitgestaltung (über 200 versch. 
Arbeitszeitmodelle) ist die Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit besser 
umsetzbar, was gerade für die junge Generation sehr wichtig ist. Im Frei-
zeitbereich haben wir in unserem Benefitprogramm die Möglichkeit von 
E-Bike-Leasing neu aufgenommen und wird von unseren Mitarbeitern 
sehr gut genutzt.  Am Ende des Tages ist das Wichtigste, dass zufriedene 
Mitarbeiter die beste Leistung bringen – die beste Dienstleistung für Sie 
als unsere Kunden von UNICONSULT.
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Manuela Tischler
Leitung Buchhaltung bei UNICONSULT

In unserer Reihe „This is“ möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe unsere Leiterin der Buchhaltung bei UNICONSULT, Frau Manuela Tischler, 
auch einmal von einer „privateren“ Seite vorstellen und haben sie zum Interview getroffen:

 This is ...
Manuela Tischler

Wie sieht die Steuerberaterkanzlei
der Zukunft aus?
Auch bei uns in der Buchhaltung ist das Thema 
künstliche Intelligenz (KI) nicht mehr wegzuden-
ken. Wir arbeiten täglich damit und die Entwick-
lungen schreiten stetig weiter voran. Die meisten 
Abläufe und Prozesse wurden bereits digitalisiert 
bzw. automatisiert. Unser Augenmerk liegt dabei 
gezielt in der qualitativen und kompetenten Be-
treuung und Beratung unserer Klienten.

Was wünschen Sie sich für die  
Zukunft?
Für die Zukunft wünsche ich mir vor allem Ge-
sundheit, Erfolg und bitte kein „2. Corona“ 
mehr ;-) Außerdem natürlich mehr Zeit für die 
Dinge, die einem wichtig sind.

Wie würden Ihre Kollegen bzw. 
Ihre Mitarbeiter Sie beschreiben?
Ich denke, meine Kollegen und mein Team 
schätzen an mir vor allem meine Hilfsbereit-
schaft, meinen Ehrgeiz und meinen Fleiß.

Sie sind Leiterin der Buchhaltung 
bei UNICONSULT –  
Wie kam es dazu?
Für die Qualitätssicherung in der Buchhaltung 
bin ich bei UNICONSULT schon seit Beginn 
meiner Karriere zuständig. Nach meiner Ka-
renz wurde es mir ermöglicht, auch in Teilzeit 
wieder in diese Position zurückzukommen. Im 
Sinne des „Topsharing-Modells“ teile ich mir 
die Leitung der Buchhaltungsabteilung bei 
UNICONSULT nun mit meiner Kollegin Daniela  
Weber. Meine Kollegin ist dabei für die Digi-
talisierung in der Buchhaltung verantwortlich 
und ich weiterhin für die Qualitätssicherung 
sowie für sämtliche fachliche Belange.

Wollten Sie schon immer Buchhal-
terin werden – was war Ihr erster 
Berufswunsch?
Nein – später einmal Buchhalterin zu werden, 
hatte ich nie im Kopf. Alleine der Freizeit we-
gen, war mein erster Berufswunsch Lehrerin. 
Nach vier Jahren am Gymnasium habe ich aber 
gemerkt, dass Sprachen so gar nicht meins 
sind und habe daraufhin an die Handelsakade-
mie gewechselt. Nach der Matura startete ich 
meine Karriere erst in einer Steuerberatungs-
kanzlei und später in der Privatwirtschaft, 
wo ich diverse Prüfungen (Lohnverrechnung, 
Buchhaltung, Bilanzierung, Controlling) ab-
solvierte. Hier fehlte mir allerdings die Ab-
wechslung, woraufhin ich vor 16 Jahren zu  
UNICONSULT wechselte.

Nach einem anstrengenden Arbeits-
tag entspanne ich am besten … 
zuhause in meinem Garten, mit meiner Familie 
oder bei einem gemütlichen Tratsch mit Freunden. 

Was macht ein erfolgreiches 
Unternehmen aus?
Ein Unternehmen kann meines Erachtens nur 
dann erfolgreich sein, wenn sowohl die Mitarbei-
ter als auch die Kunden zufrieden sind. Ich finde 
es wichtig, die Mitarbeiter in bestimmte Vorhaben 
miteinzubeziehen und diese dann gemeinsam um-
zusetzen. Des Weiteren trägt natürlich die Bereit-
schaft zur Weiterentwicklung zum Erfolg eines 
Unternehmens bei.

Was bedeutet „Erfolg“ für Sie?
Erfolg bedeutet für mich, Freude an der Arbeit zu 
haben und dadurch gesetzte Ziele einfacher errei-
chen zu können. Abwechslung im Beruf, sodass 
dieser nicht langweilig wird, ist genauso wichtig 
wie ständig am Ball zu bleiben und sich auf Neu-
erungen und Entwicklungen gezielt einzulassen 
und damit zu arbeiten. Erfolg bedeutet für mich 
außerdem, mit zufriedenen Klienten langfristig 
geschäftliche Partnerschaften zu pflegen.

Der Arbeitsmarkt 
in ständiger Veränderung
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